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1. Allgemeine Bestimmungen 

Diese Turnierordnung (TO) gilt für das Spiel Tischball, international Showdown genannt. Die TO ist 

mit ihren Anhängen von der Mitgliederversammlung des Showdown-Verband Deutschland e. V. 

(SVD) beschlossen worden. Sie kann von dieser abgeändert werden und wird dann neu 

veröffentlicht. 

Sie findet Anwendung bei der Showdown-Einzelliga und deren verschiedenen Divisionen. Diese 

unterliegen dem Veranstalter SVD. Sie gilt in ihren Grundlagen auch für die Showdown-Bundesliga 

(SDB) (Siehe B 4 und B 5). Werden andere Showdownturniere des SVD als Veranstalter von einem 

Ausrichter durchgeführt, haben diese TO und ihre Anhänge ebenfalls Gültigkeit. 

 
Neben der TO gelten für die genannten Turniere: 

(1) Die aktuellen IBSA-Showdown-Regeln (www.ibsasport.org) 

(2) Die aktuelle Satzung des SVD 

(3) Aktuelle Regelungen der Mitgliederversammlung des SVD. 

(4) Abweichende Regelungen, die für ein Qualifikationsturnier im Rahmen der IBSA-Regeln 

möglich sind, muss der Ausrichter den Teilnehmenden (TN), also Spielenden, Schiedsenden, 

EDV und Turnierleitung, vorab per Mail mitteilen. 

Teilnahmeberechtigt sind an den Turnieren des SVD nur Spielerinnen und Spieler der Mitglieder 

des SVD. Alle teilnehmenden Spieler müssen die vom erweiterten Vorstand des SVD erstellten 

Formulare zur Gesundheit und zum Datenschutz unterzeichnet haben sowie den SVD Ausweis bei 

einem Turnier mit sich führen. Sie müssen den Ausweis zu Beginn bei der Turnierleitung abgeben 

und erhalten ihn am Ende des Turniers zurück. 

Für andere als die oben genannten Turniere gilt diese TO als Empfehlung. 

Die TO mit ihren Anhängen wird über die Homepage www.showdown-germany.de und durch 

Versenden an alle Mitglieder des SVD veröffentlicht. 

Die Verwendung der männlichen Begriffe (z. B. Spieler, Schiedsrichter, Teilnehmer, Turnier-Leiter 

usw.) gelten auch für weibliche Personen. 

In Abstimmung mit dem erweiterten Vorstand können einzelne Punkte anders gelöst werden bzw. 

entfallen, wenn es zum Gelingen des Turniers positiv beiträgt. Es Bedarf in jedem Fall der 

Zustimmung des erweiterten Vorstandes (EV).  

http://www.ibsasport.org/
http://www.showdown-germany.de/
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2. Bedingungen für ein Turnier 

Einzelliga / internationales Turnier, das vom SVD veranstaltet wird: 

(1) Verwendung von Showdown-Platten, die den IBSA-Regeln entsprechen und über Torkäfige 

verfügen 

(2) Anzahl SR: Pro Platte zwei SR, ggf. ein Ersatz-SR 

(3) Für die Einzelliga benennen der Ausrichter und das Einzelliga-Orga-Team des SVD 

gemeinsam die SR. 

(4) Die SR dürfen während eines Turniers nicht als Trainer (Coach) oder als Spieler fungieren. 

(5) Der Ausrichter benennt einen Turnier-Leiter (TL), der für alle Fragen der TN zuständig ist. Er 

ist allen TN vor Beginn des Turnieres vom Ausrichter bekannt zu geben. Der TL soll seinen 

Platz nahe der EDV und den Schiedsrichtern haben, jedoch für die TN jederzeit einfach zu 

erreichen sein. Er kann, aus einem von ihm zu vertretenden, wichtigen Grund, eine 

Spiele-Reihenfolge abändern. Er ist auch für die SR-Einteilung zuständig. Er hat für den 

reibungslosen Ablauf und die Einhaltung des Zeitplanes zu sorgen. Er weist ggf. die 

Schiedsrichter an, mit ihrem nächsten Spiel so am zugeteilten Raum zu sein, dass der Raum 

ohne Zeitverlust zügig besetzt werden kann. 

(6) Bei kleinen Turnieren mit maximal 2 Platten und 16 Spielern kann die Funktion des 

Turnierleiters und des Hauptschiedsrichters durch dieselbe Person ausgeübt werden. 

(7) Der TL darf während eines Turniers nicht als Trainer (Coach) oder als Spieler fungieren. 

(8) Der Ausrichter ist für den Einsatz von EDV, zur Gruppeneinteilung, zum Spielplan und zu 

den Ergebnissen für alle TN während des Turniers zuständig.  

Die Bereitstellung eines barrierefreien Internet-Zugangs ist wünschenswert. 

(9) Der Ausrichter hat das Recht ausschließlich Holzschläger für ein Turnier zuzulassen. Dies 

muss rechtzeitig vor Turnierbeginn bekanntgegeben werden. 

(10) Kann oder will ein Spieler ein Spiel nicht spielen, kann er dieses an der Platte dem leitenden 

Schiedsrichter mitteilen. Zusätzlich muss dieser Spieler dies der Turnierleitung mitteilen. 

Das Spiel wird dann mit 11:0, 11:0 als verloren gewertet. 

(11) Gegen ein Turnier bzw. seine Ergebnisse kann bis zu 24 Stunden nach Beendigung des 

Turniers Einspruch erhoben werden. Dieser muss an den erweiterten Vorstand des SVD 

gerichtet werden und dieser entscheidet wie mit dem Turnier weiter verfahren wird. 

(12) Spielberechtigt sind nur Spieler, die einen gültigen SVD-Ausweis vom Showdown-Verband 

erhalten haben und diesen vor jedem vom SVD ausgerichteten Turnier vorlegen können. 

(13) Ein Spiel geht, ohne Zeitbegrenzung, über zwei Gewinnsätze. Viertelfinales, Halbfinales, 

Spiel um Platz drei und Finale werden im Modus Best-of-Five gespielt. 
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(14) Die Einteilung der einzelnen Spiele in die drei Spieltage der Divisionen werden vom 

Einzelliga-Organisationsteam vorgenommen. Weitere Informationen siehe 

Einzelliga-Konzept. 

(15) Spielen zwei Spieler eines Standortes in einer Gruppe, so müssen diese Spiele vorrangig 

ausgetragen werden. Ggf. müssen dadurch ganze Gruppenkonstellationen zeitlich 

umgestellt werden; dieses teilt der TL kurzfristig allen TN mit. 

(16) Bei der SR-Einteilung ist durch den TL darauf zu achten, dass möglichst standortfremde SR 

das Spiel leiten. 

(17) Der TL kann jeder Zeit zwei SR zur Leitung eines Spiels einteilen. 

(18) Der Spiel-Modus der Einzelliga ist dem Einzelliga-Konzept zu entnehmen. 
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3. Schiedsgericht 

(1) Der Ausrichter ist für die Bildung eines Schiedsgerichtes verantwortlich, welches spätestens 

zum Turnierbeginn den TN bekannt zu geben ist.  

(2) Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen:  

• (1) Dem Turnierleiter,  

• (2) einem Vertreter der Schiedsrichter und  

• (3) einem Vertreter der Spieler.  

Hinweis: der Schiedsrichter und der Spieler können im Fall von Befangenheit durch 

einen anderen Vertreter aus ihrem Personenkreis ersetzt werden. Der TL und der 

Vertreter des Ausrichters können einander vertreten. 

(3) Jeder Spieler, der der Meinung ist, dass auf ihn bezogen die gültigen IBSA-Regeln nicht 

richtig angewandt worden sind, hat die Möglichkeit, einen Protest einzulegen. Der Protest 

muss spätestens 30 Minuten nach Beendigung des Spiels erfolgen, in welchem die für den 

Protest ursächliche Begebenheit vorgefallen sein soll. Der Protest muss in schriftlicher Form 

eingereicht werden. Er muss in Stichworten begründet werden. In dieser Begründung ist die 

Regel zu nennen, die nicht richtig angewandt worden sein soll. Ein Protest ist nur dann 

gültig, wenn eine Protestgebühr in Höhe von 50,00 Euro beim Schiedsgericht hinterlegt 

wird. Das Schiedsgericht entscheidet so schnell wie möglich über den Protest und kann 

hierzu Zeugen befragen. Der Spieler erhält die 50,00 Euro nur dann zurück, wenn das 

Schiedsgericht den Protest positiv bescheidet. Die Entscheidung des Schiedsgerichtes 

erfolgt mehrheitlich. Sollte das Schiedsgericht negativ bescheiden, so geht die 

Protestgebühr als Spende an den SVD über. 

(4) Das Schiedsgericht kann (1) den Protest ablehnen; (2) dem Protest zustimmen und das dem 

Protest zugrunde liegende Spiel wiederholen lassen. (3) Protest zustimmen und das dem 

Protest zugrunde liegende Spiel teilweise wiederholen lassen (z.B. ab Eintritt der 

Benachteiligung). 

(5) Die Team-Bundesliga ist von der Notwendigkeit eines Schiedsgerichtes ausgenommen. 

Über Einsprüche entscheiden die Schiedsrichter gemeinsam. 

(6) Bei zusammengelegten Turnieren (z.B. verschiedene Divisionen oder Geschlechter) wird nur 

ein Schiedsgericht einberufen, welches für die gesamte Veranstaltung aktiv ist.   
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4. Spielbewertung 

Die folgenden Begriffe und Bewertungsreihenfolgen sind in den Turnieren anzuwenden. 

• Satzdifferenz:  
Dies ist die Differenz aus gewonnenen und verlorenen Sätzen. 

• Spielpunkte:  
Das sind die während eines Spieles anfallenden Fehlerpunkte und Tore. 

• Gewinnpunkte, Verlustpunkte:  
Gewinnpunkte sind die einem Spieler positiv anfallenden Spielpunkte, Verlustpunkte 
die negativen. 

• Spielpunkte-Differenz:  
Das ist die Differenz aus den gesammelten Gewinn- und Verlustpunkten. Diese ist 
positiv, wenn ein Spieler mehr Punkte erzielt hat, als ihm negative angerechnet werden 
müssen. 

• Direkter Vergleich:  
Das Ergebnis der Partie zwischen den zu vergleichenden Spielern. 

Ein Kriterium wird „spezialisiert“ genannt, wenn seine Berechnung nur zwischen den bis dahin 

gleich gewerteten Spielern erforderlich ist. Werden alle Spiele in die Berechnung einbezogen, ist 

das Kriterium dagegen „allgemein“. 

 

Wertung: 

Zur Wertung der Rangfolge wird folgender Schlüssel angelegt; bei Übereinstimmung eines 

Kriteriums bei mehreren Spielern wird das nächste Kriterium verwendet. Greift ein Kriterium, 

werden die nachfolgenden Kriterien nicht weiter berücksichtigt. 

(1) Anzahl gewonnener Spiele 

(2) Der direkte Vergleich 

(3) Die größere spezialisierte Satzdifferenz 

(4) Die größere spezialisierte Spielpunktedifferenz 

(5) Die größere allgemeine Satzdifferenz 

(6) Die größere allgemeine Spielpunktedifferenz 

(7) Das Los 

 

Die Wertung der Team-Bundesliga ist im Bundesliga-Konzept festgehalten. 
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6. Fakten für die Planung eines Einzelliga- / eines internationalen Turniers 

(1) Lage des Spielortes: Infrastruktur / Ggf. Transfer-Möglichkeit berücksichtigen 

(2) Genügend Übernachtungsmöglichkeiten; Verpflegung: Halbpension 

(3) Ggf. Snacks/Obst und Wasser als Tagesverpflegung; 

(4) Stabiles WLAN für EDV; guter Internet-Zugang für TN oder auch WLAN 

 

Turnierräume (Einzelliga): 

(5) notwendige Spielräume 

(6) SR/EDV-Bereich, Platz für ca. 10 Personen. Der TL soll für alle TN präsent platziert und 

zugänglich sein. Bei kleinen Turnieren ist auch ein kleinerer Raum/Bereich möglich. 

(7) Spieler-Aufenthaltsbereich (akustisch möglichst abgegrenzt von den Spielräumen) 

(8) Raum für Begrüßung, Siegerehrung evtl. mit Beschallung 

 

Sonstige Organisation: 

(9) Möglichst barrierefreie Siegerpreise, Teilnehmerurkunden, etc. 

(10) Pressearbeit (Kontakt aufnehmen und Möglichkeiten besprechen) 

(11) Material und weitere Details zur Organisation und Durchführung eines Turniers  

 

Der erweiterte Vorstand des SVD ist regelmäßig über den Stand der Planung zu informieren! 

  



Turnierordnung des SVD 

 

8 

8. Kosten-Faktoren eines Einzelliga- / eines internationalen Turniers 

Diese Kosten sind über den Ausrichter zu tragen / zu finanzieren: 

(1) Reise-, Übernachtungs- und komplette Verpflegungs-Kosten für SR, EDV und TL 

(2) Ggf. anfallende Raummiete für Turnierräume (siehe A 4) 

(3) Ggf. WLAN- und Beschallungs-Kosten 

(4) Ggf. Tagespauschale für TN-Verpflegung 

(5) Ggf. TN-Transfer (bei internationalem Turnier) 

(6) Plattentransporte und -reparaturen 

(7) Preise: z.B. barrierefreie Urkunden, Pokale, Dankeschön SR/EDV/TL 

(8) weiteres Verbrauchsmaterial 

 

Einnahmen bei einem Einzelliga-Turnier: 

(9) 1. und 2. Spieltag Einzelliga bis max. 50,- EUR Startgeld pro Spieler.  

3. Spieltag Einzelliga bis max. 75,- EUR Startgeld pro Spieler.  

(10) Ggf. Verpflegungspauschale für Begleitpersonen für das Turnier 

(11) Weitere finanzielle Mittel müssen über Drittmittel eingeworben werden. Für die 

Sicherstellung der Finanzierung ist der Ausrichter verantwortlich.  
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9. Informationsfluss bis zum Turnier 

Einplanung SR/EDV/TL: 

Diesen sind in der Einladung genau die Bedingungen des Turniers (Ort, Beginn/Ende, 

Kostenübernahme und Abwicklung) mitzuteilen. 

Ihre Zu- oder Absage ist bis zu einer gesetzten Frist in Schriftform zu erwarten. 

 

Turnier-Ausschreibung/Einladung: 

Die Turnierausschreibung ist mit genügend Planungsvorlaufzeit zu veröffentlichen. Dieses muss 

mindestens über die Standortleiter (Mitglieder des SVD) erfolgen. 

Die Einladung soll umfassend über die Voraussetzungen informieren. 

 

TN-Bestätigung: 

Den TN soll, nach Zahlungseingang und Festlegung aller TN, per Mail, eine Bestätigung mit 

weiteren Fakten gesendet werden, sofern diese nicht über die Einladung abgewickelt und 

verschickt wurden. Die Gruppeneinteilung kann den TN vor Turnier-Beginn bekanntgegeben 

werden. 

Nach dem Turnier soll ein Pressebericht für die Homepage www.showdown-germany.de erstellt 

werden. 

  

http://www.showdown-germany.de/
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11. Ablauf eines Einzelliga- / eines internationalen Turniers 

Folgender Ablauf sollte berücksichtigt werden: 

(1) Ggf. Transfer 

(2) SR-Besprechung 

(3) Begrüßung, in der folgende Punkte bekannt gegeben werden, sofern nicht vorab 

geschehen: 

• Vorstellung des TL und der EDV 

• Vorstellung der SR 

• Vorstellung des Schiedsgerichts 

• Bekanntgabe der Gruppen-Einteilung 

• Vorstellung des in etwa geplanten Ablaufes 

• Beantwortung anfallender Fragen 

• Ggf. Mitteilungen von SR oder Ausrichter oder TL 

• Bekanntgabe des Ortes der Materialprüfung 

(4) Materialprüfung 

(5) Der TL soll nach Abschluss jeder Runde die neuen Gruppen bekannt geben und auf den 

weiteren Modus hinweisen 

(6) Wenn möglich, gemeinsame Pausenzeiten 

(7) Ankündigung, wann, wo und wie ab Viertel-Finales gespielt wird 

(8) Die beiden Finalspiele hintereinander planen. Die kleinen Finales können parallel gespielt 

werden. Diese Planung nimmt der Ausrichter oder der TL vor. 

(9) Siegerehrung 
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13. Besonderheiten für ein internationales Turnier: 

(1) Kommunikation vor und während des Turniers/Veranstaltung auf Englisch 

(2) Ggf. vor Ausschreibung internationale SR anfragen 

(3) Sammel-Transfer anbieten und in der Kostenkalkulation berücksichtigen 

(4) Gesamtpauschale ermitteln, in der Übernachtung, Startgeld, Verpflegung, Turnier-Kosten 

und Transfer enthalten sind 

(5) Mitteilung an TN, welche Zahlungsarten im Hotel möglich sind 
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15. Anhang 1: Konzept Bundesliga 

Das Bundesliga-Konzept ist ein Bestandteil dieser Turnierordnung. Es wird, aufgrund seines 

Umfangs, separat in einer Datei veröffentlicht. 

 

16. Anhang 2: Konzept Einzelliga 

Das Einzelliga-Konzept ist ein Bestandteil dieser Turnierordnung. Es wird, aufgrund seines 

Umfangs, separat in einer Datei veröffentlicht. 

 


